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Anschliessend: Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerfuss 2021 
 
Im Jahre 2021 ist mit folgendem Gesamtsteuerfuss (Gemeindesteuern) zu rechnen: 
 
  2017 2018 2019 2020 22002211 
Politische Gemeinde 81 % 85 % 85 % 85 % 8855  %% 
Sekundarschulgemeinde 17 % 17 % 16 % 16 % 1166  %% 
  98 % 102 % 101 % 101 % 110011  %% 
 
Ev.-ref. Kirchgemeinde 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
  106 % 110 % 109 % 109 % 110099  %% 
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
  109 % 113 % 112 % 112 % 111122  %% 
 
(ohne Gewähr, Stand Drucklegung Oktober 2020) 
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Geschätzte Stimmbürgerin 
Geschätzter Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, die Vorlagen des Gemeinderates zu prüfen und an der Gemeinde-
versammlung von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Diese Weisung finden Sie 
auch auf www.stallikon.ch/gemeindeversammlung. 
 
Die Gemeindeversammlung findet vorbehältlich von behördlichen Anordnungen im 
Zusammenhang mit COVID-19 statt. Um eine einwandfreie Durchführung der Ge-
meindeversammlung während der Pandemie zu gewährleisten gelten in der Schulan-
lage folgende Hygienemassnahmen: 
 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände vor dem Betreten der Turnhalle sowie beim Ver-
lassen der Turnhalle. Beim Eingang stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Auf 
Händeschütteln ist zu verzichten. 
 

 Es gilt eine ggeenneerreellllee  MMaasskkeennttrraaggppfflliicchhtt. Bei Bedarf können beim Schulhausein-
gang Schutzmasken beim Gemeindepersonal kostenlos bezogen werden. 

 

 Bleiben Sie bitte während der Versammlung auf Ihrem Platz. Ein Zirkulieren ist 
möglichst zu vermeiden. Gehen Sie bei einer Wortmeldung auf direktem Weg zum 
Mikrofon. Beim Sprechen am Mikrofon kann die Schutzmaske abgelegt werden, 
sofern der Mindestabstand von 1.5 m eingehalten wird. 

 

 Alle Teilnehmenden haben sich mit Name, Adresse und Telefonnummer zu regist-
rieren. Das Formular finden Sie auf dem Sitzplatz, zusammen mit einem Kugel-
schreiber. Das Formular verbleibt 14 Tage auf der Gemeindekanzlei und wird 
ausschliesslich auf Anfrage durch die zuständige Stelle der Gesundheitsdirektion 
Kanton Zürich herausgegeben. Nach 14 Tagen werden die Kontaktdaten durch 
die Gemeindekanzlei vernichtet. 
 

 Personen (inkl. Behördenmitglieder und Gemeindemitarbeitende), welche sich 
krank fühlen oder Krankheitssymptome einer Infektionskrankheit aufweisen, sollten 
bitte zuhause bleiben. 
 

Je nach Pandemie-Lage am Versammlungsdatum können kurzfristig weitere (strengere) 
Massnahmen erforderlich sein. Eine allfällige Absage wird auf der Website 
www.stallikon.ch sowie im Anzeiger Bezirk Affoltern veröffentlicht. 
 
Wir danken allen Teilnehmenden für ihre Mithilfe. 
 

Stallikon, 18. Oktober 2020 Gemeinderat Stallikon  
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www.bag-coronavirus.ch

Neues Coronavirus Aktualisiert am 9.10.2020

Bei Symptomen
sofort testen
lassen und zu- 
hause bleiben.

Zur Rückverfol-
gung immer
vollständige
Kontaktdaten
angeben.

Um Infektions- 
ketten zu stoppen:
SwissCovid App
downloaden und
aktivieren.

Bei positivem Test: 
Isolation. Bei Kon-
takt mit positiv 
getesteter Person: 
Quarantäne.

Hände schütteln
vermeiden.

Wichtiger denn je: Anstieg der
Infektionszahlen stoppen.

In Taschentuch
oder Armbeuge
husten und
niesen.  

Nur nach
telefonischer
Anmeldung in
Arztpraxis oder
Notfallstation.

Abstand halten. Maske tragen, wenn Abstand-
halten nicht möglich ist.

Gründlich Hände waschen.

SwissCovid App
Download

A
rt

 3
16

.6
28

.d
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1. Budget 2021 der politischen Gemeinde und 
 Festsetzung Steuerfuss 
 
 

AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 
lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, zu beschliessen: 
 
1. Das Budget für das Jahr 2021 der politischen Gemeinde Stallikon wird 

mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt: 
 
1.1 Erfolgsrechnung 

- Aufwand Fr. 19'678'000.-- 
- Ertrag ohne ordentliche Steuern Fr. 9'745'600.-- 
- Aufwandüberschuss Fr. 9'932'400.-- 
 wird gedeckt durch: 
 - Steuerertrag 85 % Fr. 9'647'500.-- 
 - Entnahme aus Eigenkapital Fr. 284'900.-- 

 
1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

 - Ausgaben Fr. 1'234'000.-- 
 - Einnahmen Fr. 150'000.-- 
 - Nettoinvestitionen Fr. 1'084'000.-- 
 
1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen 

- Ausgaben Fr. 0.-- 
- Einnahmen Fr. 0.-- 
- Nettoinvestitionen Fr. 0.-- 

 
1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 11'350'000.-- 
 
 
2. Für 2021 wird der Steuerfuss der politischen Gemeinde auf 85 % 

(Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 
1.4 vorstehend festgesetzt. 

 
 
3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 wird im Sinne von § 96 

Abs. 2 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) Kenntnis genommen. 
 
 
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  
 

EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  

Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von Fr. 19'678'000.-- und einem 
Ertrag von Fr. 19'393'100.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 284'900.-- 
aus.  
 
In den nächsten zwei bis drei Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungs-
wachstum mehr zu rechnen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon 
ausgegangen, dass per 31. Dezember 2020 die Einwohnerzahl 3'775 betra-
gen wird. 
 
Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrech-
nungen von Daten des aktuellen Steuervolumens. Aufgrund des Einbruchs der 
Konjunktur im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie im ersten Halb-
jahr 2020 wird mit einer Reduktion von 3 % gerechnet. Die Erträge der Steu-
ereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuer-
ausscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt 
der vergangenen drei Jahre (2017 – 2019), wie in den Budgets der Vorjahre. 
Insgesamt wird mit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2020 von rund 
Fr. 290'000.-- gerechnet.  
 
Die budgetierten Steuereinnahmen entsprechen ziemlich genau dem kantona-
len Mittel. Es besteht deshalb für das Jahr 2021 kein Anspruch auf einen Res-
sourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich. Ein anderes Element des Finanz-
ausgleichs ist der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich. Diese 
Einnahmen betragen im Jahr 2021 Fr. 901'800.--. 
 
Im Bereich Behörden und Verwaltung sind höhere Nettokosten von 
Fr. 159'600.-- budgetiert. Rund Fr. 60'000.-- entfallen dabei auf die Gemein-
deverwaltung. Die Umstrukturierung des Hochbauamts auf den 1. Januar 
2020 bringt (noch) nicht die erhofften Einsparungen. Die Liegenschaft Rep-
pischtalstrasse 51 (Schulhaus Dorf) wird seit dem 1. Juli 2020 wieder aus-
schliesslich durch die Primarschule genutzt. Es entfallen Mietzinseinnahmen 
von bisher Fr. 76'000.--. 
 
Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 
2020 von Fr. 427'600.--. Davon entfallen Fr. 60'900.-- auf den Bereich Kin-
dergarten, Fr. 215'300.-- auf die Primarschulschule, Fr. 23'100.-- auf die Ta-
gesbetreuung, Fr. 45'000.-- auf die Schulverwaltung und Fr. 253'800.-- auf 
den Bereich Sonderschulen. Für die Liegenschaften wird mit einem um 
Fr. 155'500.-- und beim Bereich Volksschule sonstiges wird mit einem um 
Fr. 17'700.-- tieferen Nettoaufwand gerechnet.  
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Die Zürcher Kantonalbank schüttete im Jahr 2020 eine einmalige Jubiläums-
dividende von Fr. 110'000.-- aus. Ab dem Jahr 2021 wird wieder mit der bis-
herigen Ausschüttung gerechnet. 
 
Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2020 sind folgen-
de: 
 
Mehraufwand Gemeindeverwaltung Fr. 83'500.-- 
Mindereinnahmen Gemeindeliegenschaften Fr. 77'900.-- 
Mehraufwand Bereich Bildung Fr. 427'600.-- 
Minderaufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Fr. - 50'000.-- 
Mehraufwand Spitex Fr.  53'000.-- 
Minderaufwand Alimentenbevorschussung  Fr. - 35'000.-- 
Minderaufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge) Fr. - 42'000.-- 
Mehraufwand Asylwesen Fr. 105'700.-- 
Minderaufwand Gemeindestrassen Fr. - 36'000.-- 
Mindereinnahmen Jubiläumsdividende ZKB Fr. 110'000.-- 
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer) Fr. - 287'500.-- 
diverse Mehr-/Minderaufwände Fr.  - 87'900.-- 
 

Total (Mehraufwand gegenüber Budget 2020) Fr. 319'300.-- 
 
 
IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  

Aufgrund der verhältnismässig hohen Verschuldung wurden in die Planungspe-
riode (nächsten fünf Jahre) nur die notwendigsten Investitionen im Finanzplan 
eingestellt. Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund 6.1 Mio. Franken.  
 
In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2021 sind Nettoinvesti-
tionen von Fr. 1'084'000.-- vorgesehen. Die archivierten Dokumente (Periode 
1970 – 2012) müssen in die historische Ablage überführt werden. Die Ge-
samtkosten betragen ca. Fr. 250'000.--. Im Jahr 2021 ist eine zweite Tranche 
von Fr. 65'000.-- eingestellt. Fr. 100'000.-- sind enthalten, um eine allfällige 
Photovoltaikanlage auf den Gemeindeliegenschaften im Dorf zu finanzieren. 
Im Schulhaus Loomatt ist der Einbau von Brandschutztüren (Fr. 67'000.--) nö-
tig, um die feuerpolizeilichen Auflagen zu erfüllen. Für die Erneuerung der IT-
Infrastruktur der Primarschule sind Fr. 64'000.-- vorgesehen. Ab dem Schul-
jahr 2021/2022 benötigt die Schule die Liegenschaft Weidhogerweg 11 (der-
zeit Kafimüli) als Schulraum. Es werde Fr. 50'000.-- benötigt, um den zusätzli-
chen Schulraum einzurichten. Ein weiteres Schulzimmer wird ab dem Schuljahr 
2022/2023 benötigt. Fr. 50'000.-- sind für die Evaluation/Projektierung vor-
gesehen. Die zweite Tranche für das Buchprojekt im Zusammenhang mit der 
900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) beträgt Fr. 32'000.--. Für di-
verse Strassensanierungen sind Fr. 351'000.-- und für Erneuerungen in der 
Wasserversorgung sind Fr. 190'000.-- im Budget enthalten. Im Bereich Ab-
wasserbeseitigung sind Einnahmen von allfälligen Neuanschlüssen von 
Fr. 30'000.-- eingestellt. Bei den Bächen Gamlikerdorfbach (ö. G. Nr. 13.0) 
und Weidelbach (ö. G. Nr. 4.0) müssen Schwellen ersetzt werden. Die Kosten 
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werden auf Fr. 120'000.-- geschätzt. Die Bau- und Zonenordnung muss über-
arbeitet werden (Harmonisierung Baubegriffe, Festsetzung Mehrwertabgabe, 
usw.). Dafür ist eine 1. Tranche von Fr. 25'000.-- budgetiert. 
 
 
AAnnttrraagg  zzuumm  SStteeuueerrffuussss  

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % ange-
hoben. Das Budget weist zwar einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 
rund drei Steuerprozenten aus. Aufgrund der guten Abschlüsse der letzten bei-
den Jahre und der vielen Unsicherheiten aufgrund des Coronavirus, ist der 
Gemeinderat der Meinung, dass trotzdem keine Anpassung des Steuerfusses 
nötig ist. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 
85 % zu belassen. 
 
 
GGeemmeeiinnddeebbeettrriieebbee  ((SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunnggeenn))  

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von 
durchschnittlich gut Fr. 400'000.-- an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgs-
rechnung nur knapp Fr. 60'000.-- für die Finanzierung der Investitionen zur 
Verfügungen stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein 
Ertragsüberschuss generiert werden kann. Mit den geplanten Gebühren resul-
tiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 281'800.--.  
 
Im Bereich Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 168'100.-- 
budgetiert. Hauptsächlich Dank der günstigeren Finanzierung reduziert sich 
der Beitrag an den Zweckverband Kläranlage Birmensdorf für das Jahr 2021. 
Je nachdem, wie stark sich die künftigen Investitionen der Kläranlage (z. B. 
Etappe 4 Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen) auf die 
Kosten der nächsten Jahre auswirken, kann eine Senkung der Gebühren ge-
prüft werden. 
 
Im Bereich der Abfallentsorgung betrug das Vermögen per 31. Dezember 
2019 Fr. 530'665.41. Bei einem Umsatz von knapp Fr. 280'000.-- ein eher 
hoher Bestand. In den kommenden Jahren kann deshalb ein Aufwandüber-
schuss budgetiert werden. Im Budget 2021 wird mit einem Fehlbetrag von 
Fr. 43'300.-- gerechnet. 
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FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennppllaann  22002200  ––  22002244  
 
Die Gemeinde erstellt jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan gemäss § 95 
Gemeindegesetz (GG, LS 131.1). Dieser wurde unter Beizug eines externen 
Finanzberaters (swissplan.ch, Matthias Lehmann, Zürich) erarbeitet. 
 
Im Finanz- und Aufgabenplan werden Planungsmassnahmen festgelegt (z. B. 
Demografie, Teuerung, Konjunktur) und mögliche Investitionsprojekte, welche 
zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans bekannt sind, 
abgebildet. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass alle diese Projekte 
auch umgesetzt werden. Letztlich entscheidet auch der Souverän (mittels Ge-
meindeversammlungsbeschluss oder Urnenabstimmung), ob die einzelnen In-
vestitionsprojekte gutgeheissen werden.  
 
Der Finanz- und Aufgabenplan ist gemäss § 96 Abs. 2 GG der Gemeindever-
sammlung zur Kenntnis zu bringen. Dazu wird eine Zusammenfassung in der 
Weisung abgedruckt, sowie die umfassenden Unterlagen zusammen mit dem 
Budget auf der Webseite www.stallikon.ch/finanzen aufgeschaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBuuddggeett  22002211  

FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennppllaann  22002200  --  22002244  
 

PDF-Dateien: wwwwww..ssttaalllliikkoonn..cchh//ggeemmeeiinnddeevveerrssaammmmlluunngg 
oder 

wwwwww..ssttaalllliikkoonn..cchh//ffiinnaannzzeenn  
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Stallikon  14.10.2020 
Finanz‐ und Aufgabenplan 2020 ‐ 2024

Zusammenfassung 
Die  Prognose  des  Finanzhaushaltes  ist  durch  grosse  Unsicherheiten  aufgrund  der  Auswirkungen  der  Pandemie  ge‐
prägt. Mit bis 2021 rückläufigen bzw. stagnierenden Erträgen und weiter steigenden Aufwendungen (Schule, Soziales 
etc.) geht die Selbstfinanzierung auf die Hälfte zurück. Es muss mit jährlichen Aufwandüberschüssen von ca. 0,5 Mio. 
Franken gerechnet werden. Das Eigenkapital reduziert sich auf 23 Mio. Franken. Der Abbau der Nettoschuld kommt 
langsamer voran,  immerhin können die geplanten Investitionen vollständig selber finanziert werden. Zusammen mit 
der hohen Liquidität können die verzinslichen Schulden um 5 Mio. Franken reduziert werden. Die Nettoschuld liegt am 
Ende der Planung bei 4,7 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht. Im Plan wird mit einer stabilen 
Steuerbelastung gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten  kann  im Abwasser der  Tarif  gesenkt werden, Wasser und 
Abfall bleiben stabil.  

Die  grössten Haushaltrisiken  sind  aktuell  bei  einem  konjunkturellen  Einbruch  (inkl.  Finanzausgleich),  stärkeren Auf‐
wandzunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. 
 

Investitionen zur Erhaltung Lebensqualität  Begrenzung von Substanz und Verschuldung 
Gesamthaushalt 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2020 2021 2022 2023 2024

M
ill
io
ne

n 
Fr
an

ke
n

Plan Mittel 2015/2019  

Steuerhaushalt 

‐3

‐2

‐1

0

2020 2021 2022 2023 2024

Ne
tt
ov

er
m
ög

en
/‐s

ch
ul
d (
TF
r./

E)

Plan Ziel  

Die  Investitionen  liegen  deutlich  unter  dem  Wert  der 
vergangenen Jahre. 

Der  Abbau  der  Nettoschuld  kommt  weiter  voran.  Am 
Ende der Planung nähert sie sich allmählich dem mittle‐
ren Bereich der Bandbreite. 

Ordentlicher Deckungsbeitrag  Attraktiver Steuerfuss 
Steuerhaushalt 
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Steuerhaushalt 

80%

90%

100%

110%

120%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stallikon Mittel  
Mit  tieferen  Erträgen  und weiter  steigenden Aufwendun‐
gen  geht  der  ordentliche  Deckungsbeitrag  ab  2021  auf 
ungefähr die Hälfte zurück. 

Der Steuerfuss liegt etwas über dem kant. Mittelwert.  
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Finanzpolitische Ziele 
Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: 

Investitionen zur Erhaltung der Lebensqualität    Messgrösse 
In den nächsten Jahren wird beabsichtigt, den notwendigen Unterhalt zur Werterhal‐
tung und sinnvolle Ergänzungen an unserer  Infrastruktur auszuführen. Dabei  soll die 
heutige  Lebensqualität  erhalten  und  künftigen  Bedürfnissen  Rechnung  getragen 
werden. Neuinvestitionen richten sich nach den ausgewiesenen Bedürfnissen und der 
Finanzierbarkeit. Zur Sicherstellung der Finanzierung sollen sie, samt Kapitalfolgekos‐
ten,  im  Rahmen  der  Finanzplanung  hinsichtlich  Belastung  des  Gemeindehaushaltes 
frühzeitig dargestellt werden. 

 

Investitionsvolumen 

Begrenzung von Substanz und Verschuldung    Messgrösse 
Für die Nettoschuld wird eine Bandbreite von 0 ‐ 2'000 Franken je Einwohner festge‐
legt. Nach der Realisierung  von  Investitionsvorhaben darf die Nettoschuld auf maxi‐
mal 2'000 Fr./E steigen, vor der Vornahme von neuen Projekten muss der Wert aber 
tiefer  liegen,  damit  eine Neuverschuldung möglich wird.  Sobald das Nettovermögen 
positive Werte aufzeigt, sind Steuerfusssenkungen angezeigt. 

 

Nettoschuld in Bandbreite 
von 0 – 2‘000 Franken je 
Einwohner 

Erzielung eines ordentlichen Deckungsbeitrages    Messgrösse 
Die seit Ende der Neunziger Jahre erzielte Unabhängigkeit von den ausserordentlichen 
Erträgen  (Grundstückgewinnsteuern  und  Buchgewinne)  soll  beibehalten  und  die  Er‐
folgsrechnung mit kontinuierlichen Verbesserungen ausgeglichen gestaltet werden. 

 

Selbstfinanzierung ohne 
ao Erträge > 0 

Attraktiver Gesamtsteuerfuss    Messgrösse 
Stallikon will auch steuerlich eine attraktive Gemeinde sein. Die Steuerbelastung (inkl. 
Sekundarschulgemeinde) soll sich nach Möglichkeit stabil entwickeln. Angestrebt wird 
eine  kontinuierliche  Entwicklung  des  Steuerfusses  unter Berücksichtigung  einer  aus‐
geglichenen Rechnung und einer angemessenen Finanzierung der Investitionen. 

 

Gesamtsteuerfuss stabil 

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von an‐
deren Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten 
Massnahmen reagiert. 

Massnahmen 
Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele zwar erreicht. Trotzdem muss auf verschiedene Punkte geachtet 
werden. 

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung und zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzie‐
rungsanteil 10 %) fehlen jährlich ca. 0,4 Mio. Franken. Entweder kann diese Verbesserung mit tieferen Aufwendungen 
(straffer  Haushaltvollzug,  evtl.  Leistungsverzicht)  umgesetzt werden  oder  es  fallen  höhere  Erträge  an.  Trifft  beides 
nicht ein, müsste der Steuerfuss mittel‐/langfristig um drei Prozentpunkte höher angesetzt werden. 

Obschon der Abbau der Nettoschuld  langsamer  vorangeht,  kann  investitionsseitig  keine  grosse Verbesserung mehr 
erzielt werden. Würde weniger investiert, droht ein Nachholbedarf. D.h. die Verbesserung muss vorab in der Erfolgs‐
rechnung erfolgen (vgl. oben). 

Mit der Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen könnte die Verschuldung gesenkt werden. 
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Planungsgrundlagen 

Die  Bekämpfung  der  Auswirkungen  der  Coronavirus‐Pandemie  stellt  die Wirtschaft  vor  grosse  Herausforderungen. 
Konjunkturprognosen unterliegen derzeit  einer  sehr  grossen Unsicherheit. Wir  basieren  für  die Wirtschaftsentwick‐
lung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Schweizer Wirtschaft erlebte im Früh‐
jahr 2020 einen scharfen Einbruch. Die Wirtschaft dürfte die Talsohle durchschritten haben, die Nachwirkungen sind 
aber noch lange spürbar. Es wird davon ausgegangen, dass das BIP Ende 2021 wieder ungefähr das Niveau von Ende 
2019 erreichen wird. Die Krise trifft insbesondere Handel, Gastgewerbe und Industrie. Wegen der grossen Abhängig‐
keit von den Exporten hat der internationale Nachfrageeinbruch einen substanziellen Einfluss auf die Schweizer Kon‐
junktur. Teuerung und Zinsen dürften kurz‐/mittelfristig weiterhin bei den sehr tiefen Werten verharren. Die grössten 
Risiken  können  neben  der  allgemeinen  Prognoseunsicherheit  in  einer  zweiten  COVID‐19‐Welle,  einem Wiederauf‐
flammen der europäischen Banken‐ und Schuldenkrise, bei der allgemeinen Weltsicherheitslage und der Entwicklung 
der  EU  (inkl.  bilaterale Verträge)  ausgemacht werden.  Positiv würde  sich die  schnelle  Entwicklung und Verbreitung 
eines Impfstoffes auswirken. 

Einwohnerprognose 
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Aufgrund  der  Einwohnerprognose  und  der  Analyse  der 
Altersstruktur wird  im  Plan  von  einer  höheren  Schüler‐ 
und Klassenzahl ausgegangen. 

Finanzausgleich 
Die  Steuerkraft  liegt  leicht über  95 %  vom kant. Mittelwert.  In  Jahren mit  einem  tieferen Wert würden  zwei  Jahre 
später Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich eingehen. Abschöpfungen wären ab 110 % Steuerkraft zu leisten.  

Ausserdem besteht Anspruch auf geografisch‐topografischen Sonderlastenausgleich. Dieser steigt bis 2020 aufgrund 
der Steuerfusserhöhungen, danach bleibt er ungefähr stabil. Demografischer Sonderlastenausgleich dürfte nicht ein‐
gehen, da die Zahl der Einwohner unter 20 Jahren zu klein ist. 

Neue Rechnungslegung (HRM2) 
Seit dem 1.1.2019  legen alle öffentlichen Haushalte  im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen 
Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten und den 
Ressourcenausgleich abzugrenzen.  

Planungsgremium 
Die bewährte Finanz‐ und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat   unter Beizug des externen Finanzberaters M. 
Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche 
finanzielle Entwicklung der nächsten  Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen 
Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick  in die Zukunft (Prognosen,  Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, 
Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und ‐bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnis‐
se in einer Dokumentation zusammengefasst. 
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Aussichten Steuerhaushalt  

Mittelflussrechnung (2020 ‐ 2024)
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 7'737         
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐4'616        
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. 3'121         
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. ‐             
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. 3'121         

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2024) Fr./Einw. ‐1'229        
Eigenkapital (31.12.2024) Fr./Einw. 5'932         
Selbstfinanzierungsgrad (2020 ‐ 2024) 168%
 

Grosse Investitionsvorhaben 

Verwaltungsvermögen 

‐ Diverse Strassen‐ und Bachsanierungen 

Finanzvermögen 

‐ keine 

Verschiedene exogene Einflüsse wie die Auswirkungen des Coronavirus  auf  die Wirtschaftsentwicklung,  die Umset‐
zung der Unternehmenssteuerreform und zahlreiche Gesetzesänderungen  (ZLG, StrG, KJG etc.) beeinflussen den Fi‐
nanzhaushalt  in  den  nächsten  Jahren.  Die  Aufwendungen  steigen  zusätzlich  wegen  höherer  Schülerzahl  und mehr 
Sozialaufwendungen.  Ertragsseitig muss  bis  2021 mit  rückläufigen bzw.  stagnierenden Beträgen  gerechnet werden, 
danach führen die wirtschaftliche Erholung und die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich zu etwas höheren Erträ‐
gen. Zudem wird ab 2022/23 mit höheren Beiträgen (Zusatzleistungen und Strassenunterhalt) gerechnet. Am Ende der 
Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von 0,4 Mio. Franken und das Eigenkapi‐
tal  reduziert  sich  auf  22,8 Mio.  Franken. Über die  ganze  Fünfjahresperiode  liegt  die  Selbstfinanzierung bei  7,7 Mio. 
Franken, womit die tiefen Investitionen von 4,6 Mio. Franken zu 168 % selber finanziert werden können. So geht die 
Nettoschuld weiter zurück. Sie beträgt am Ende der Planung 4,7 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung 
entspricht. 
 

Erfolgsrechnung  Ergebnis + Steuerfuss 
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Entwicklung Nettovermögen   

Gegenüber  der  letztjährigen  Planung  zeigt  sich  eine 
höhere Nettoschuld. 

In  der  Erfolgsrechnung  stehen  tieferen  Steuererträgen 
und  höheren  Aufwendungen  (Soziales,  Bildung  etc.) 
gestiegene  Beiträge  (Zusatzleistungen,  Strassen)  sowie 
mehr  Grundstückgewinnsteuern  gegenüber.  Insgesamt 
hat  die  Selbstfinanzierung  um  einen  Drittel  abgenom‐
men. 

Das tiefe Investitionsvolumen hat sich fast verdoppelt. 
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Aussichten Gebührenhaushalte 

Mittelflussrechnung (2020 ‐ 2024) Was Abw Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 1'706         348            ‐187          
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐1'559       76              ‐            
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. 147            424            ‐187          

Kennzahlen
Spezialfinanzierung (31.12.2024) 1'000 Fr. 4'772         869            328           
Kostendeckungsgrad (2024) 141% 100% 84%
Selbstfinanzierungsgrad (2020 ‐ 2024) 109% ‐457% k.A.
Gebührenertrag (2024) Fr./Einw. 225            157            52               
 

Entwicklung Spezialfinanzierung  Entwicklung Benutzungsgebühr 
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Bereich  Tendenz  Bemerkung 

Wasser  stabil  ‐ 
Abwasser  Senkung  Kostendeckung und Substanz 
    hoch 
Abfall  stabil  Negative Selbstfinanzierung 

 

Finanzierung Gesamthaushalt 
Geldflussrechnung
(in 1'000 Franken)
Liquide Mittel (1.1.2020) 3'553      
Geldfluss betriebliche Tätigkeit 9'603      
Geldfluss Investitionstätigkeit
‐ Verwaltungsvermögen ‐6'099     
‐ Finanzvermögen ‐               ‐6'099     
Geldfluss Finanzierungstätigkeit
‐ Rückzahlung Schulden ‐8'000     
‐ Neuaufnahme Schulden 3'000      
‐ Veränderung Anlagen 76            ‐4'924     
Veränderung Liquide Mittel ‐1'420     
Liquide Mittel (31.12.2024) 2'133      
KK, kurz‐/lfr. Anlagen per 31.12.2024 741         
Schulden inkl. KK per 31.12.2024 0.8% 12'343    
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Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 9,6 Mio. Franken gerechnet. Mit Investitionen von 6,1 Mio. 
Franken ergibt sich ein Überschuss von 3,5 Mio. Franken. Zusammen mit der hohen Liquidität können die Schulden 
um netto 5,0 Mio. Franken reduziert werden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 12,3 Mio. Franken. 
Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,8 % kann vom sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, langfristig wird aber 
auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.  



35

 

Die vergangenen Jahre (2015 ‐ 2019) 

Erfolgsrechnung  Nettovermögen 
Steuerhaushalt 
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Stabile Aufwendungen und eine steigende Bevölkerungszahl führten zu einer Verbesserung der Effizienz. Umgekehrt 
belastete die überproportionale Zunahme der Schülerzahl den Haushalt. Trotz deutlich höherem Steuerfuss hat das 
Steuersubtrat zugenommen und es geht mehr geografisch‐topografischer Sonderlastenausgleich ein. Seit 2017 haben 
sich Ergebnisse und Selbstfinanzierung wesentlich verbessert und die Nettoschuld konnte reduziert werden. Mit der 
definitiven Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) auf den 1.1.2019 waren keine wesentlichen Veränderun‐
gen mehr verbunden. 

Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den Nettoinvestitionen von 6,9 Mio. Franken eine Selbstfinan‐
zierung von 12,5 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 180 % ergibt. Unter Berücksichti‐
gung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (‐0,5 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 6,1 Mio. Franken. 
So konnte die Liquidität erhöht und die Schulden etwas reduziert werden. Die Nettoschuld beträgt per Ende 2019 7,9 
Mio. Franken. Das ist im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ein überdurchschnittlicher Wert für die Verschuldung. 
Die Gesamtsteuerbelastung ist in den vergangenen Jahren um zehn Prozentpunkte angestiegen (Mittelwert stabil). Ein 
Kostenvergleich mit anderen Gemeinden zeigt für 2019 überdurchschnittlich hohe1 Werte für Planmässige Abschrei‐
bungen VV, Wasserwerk sowie Gemeindestrassen. 

Mit 3,6 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2019 0,2 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Der Entfall des Res‐
sourcenausgleichs,  verschiedene  Aufwandsteigerungen  (Öffentlicher  Verkehr,  Primarschule)  und  der  Rückgang  bei 
den Nachsteuern konnte mit mehr ordentlichen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuern) nicht wettgemacht werden. 
Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (21,5 %) liegt auf sehr hohem Niveau. Mit dem Abschluss 2019 liegt die Steu‐
erkraft leicht über 95 % vom kant. Mittelwert und somit wird auch im 2021 kein Ressourcenausgleich mehr eingehen. 

Mittelflussrechnung (2015 ‐ 2019) Steuern Gebühren Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 12'523        3'290          15'814       
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐6'960         ‐2'785         ‐9'745        
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. 5'563          505             6'068         
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 538             ‐              538            
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. 6'101          505             6'607         

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2019) Fr./Einw. ‐2'092         149             ‐1'944        
Eigenkapital (31.12.2019) Fr./Einw. 6'477          1'194          7'671         
Selbstfinanzierungsgrad (2015 ‐ 2019) 180% 118% 162%  
 

                                                                 
1 Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert 
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2. Kreditabrechnung Einführung Tempo-30-Zonen 
  "Langfuren" und "Pünten" 
 
  AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
 
 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 

lit. d) Ziffer 5 Gemeindeordnung, zu beschliessen: 
 

1. Die vorliegende Kreditabrechnung über die Einführung von Tempo-30-
Zonen in den Quartieren Langfuren und Pünten mit Kosten von 
Fr. 34ꞌ963.79 (inkl. MwSt.) zulasten der Investitionsrechnung wird nach 
vorgenommener Prüfung genehmigt. Der Kredit wird um Fr. 7ꞌ036.21 
unterschritten. 

 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt 

 
  BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  

 
 Die Gemeindeversammlung bewilligte am 5. Dezember 2018 für die Einfüh-

rung von Tempo-30-Zonen in den Quartieren Langfuren und Pünten einen 
Kredit über Fr. 42ꞌ000.--. 
 

 Die Publikation der Verkehrsanordnung für die Tempo-30-Zonen sowie für die 
unterstützenden baulichen Massnahmen an der Langfurenstrasse erfolgte am 
21. Juni 2019. Dagegen sind keine Rekurse eingegangen. Die Signalisation in 
beiden Quartieren und die Realisierung der damit verbundenen baulichen 
Massnahmen an der Langfurenstrasse erfolgten im Herbst 2019. Die Kosten 
belaufen sich auf Fr. 34ꞌ963.79. Der Kredit wird somit um Fr. 7ꞌ036.21 unter-
schritten. Die Arbeiten konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag günstiger 
vergeben werden. Zudem erfolgte der Abbruch des bestehenden Belagkissens 
an der Langfurenstrasse beim Einlenker Reppischtalstrasse durch das kantona-
le Tiefbauamt im Zuge der Sanierung der Reppischtalstrasse in diesem Be-
reich, ohne Kostenfolge für die Gemeinde. 
 

 

AAbbsscchhiieedd  ddeerr  RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunnggsskkoommmmiissssiioonn  
 
Erwägung 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung zur Einführung 
von Tempo-30-Zonen in den Quartieren Langfuren und Pünten geprüft und in 
Ordnung befunden. Der bewilligte Kredit von Fr. 42'000.-- wird mit 
Fr. 7'036.21 unterschritten. 
 
Abschied 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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3. Teilrevision Nutzungsplanung (Bau- und Zonenordnung) 
 Waldabstandslinien Langfurenbach, Chilchbreiten und 

Hüttenrain / Massholderenstrasse 
 
  AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 
lit. c) Gemeindeordnung, zu beschliessen: 
 
1. Die revidierten Waldabstandslinien Langfurenbach, Chilchbreiten und 

Hüttenrain / Massholderenstrasse - als Bestandteil der Nutzungsplanung - 
umfassend: 

 

 - Plan M 1:1'000 Waldabstandslinien wird festgesetzt 
 - Planungsbericht nach Art. 47 RPV wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Sofern sich als Folge von Entscheiden in Rechtsmittelverfahren oder von 

Auflagen im Genehmigungsverfahren Änderungen an dieser Teilrevision 
als notwendig erweisen (konkrete Anweisungen ohne planerischen Er-
messensspielraum) wird der Gemeinderat ermächtigt, diese in eigener 
Kompetenz vorzunehmen. Solche Beschlüsse sind öffentlich bekannt zu 
machen. 

 
3. Dieser Festsetzungsbeschluss bedarf gemäss § 2 lit. b) PBG der Geneh-

migung der Baudirektion Kanton Zürich. 
 
4. Gegen den Festsetzungsbeschluss der Gemeindeversammlung kann we-

gen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim 
Bezirksrat Affoltern erhoben werden. 

 
 Ein Rekurs gemäss § 338a Planungs- und Baugesetz (PBG) ist erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt möglich, wenn der Festsetzungsbeschluss der 
Gemeindeversammlung zusammen mit dem Genehmigungsentscheid 
der Baudirektion Kanton Zürich amtlich veröffentlicht und aufgelegt wor-
den ist (§ 5 Abs. 3 PBG). 

 
5. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 
 
 



40

  
 
 
  BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  

 
 
AAuussggaannggssllaaggee  uunndd  rreecchhttlliicchhee  VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  
 
Das Bundesgesetz über den Wald (WaG, SR 921.0) definiert den Wald in 
Art. 2: Als Wald gilt jede Fläche, welche mit Waldbäumen oder Waldsträu-
chern bestockt ist. § 2 des kantonalen Waldgesetzes (WaG-ZH, LS 921.1) um-
schreibt den Waldbegriff für den Kanton Zürich näher: Demnach muss eine 
bestockte Fläche eine Mindestgrösse von 800 m², eine Mindestbreite von 
12 m und ein Mindestalter von 20 Jahren aufweisen. 
 
Waldgrenze: Bauten und Anlagen in Waldesnähe sind nur zulässig, wenn sie 
die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeinträchtigen (Art. 17 
WaG). Beim Erlass, bzw. der Revision von Nutzungsplänen ist daher in Gebie-
ten, in denen Bauzonen an den Wald grenzen, eine Waldfeststellung anzuord-
nen (Art. 10 WaG). Daraus resultieren Waldgrenzen (Art. 13 WaG). 
 
Waldabstand: Waldabstandsvorschriften schützen (als baupolizeiliche Nor-
men) Bauten vor der Gefahr durch umstürzende Bäume, vor Schatten, Feuch-
tigkeit und Waldbränden. Andererseits schützen sie (als forstpolizeiliche Norm) 
den Wald, insbesondere den Waldrand, vor schädlichen Einwirkungen (schlei-
chende Entwaldung, Niederhaltung, Bewirtschaftungs- und Zugangserschwer-
nisse, usw.) Diesen Aspekten ist bei der Beurteilung neuer oder geänderter 
Waldabstandslinien Rechnung zu tragen. 
 
Die Kantone haben einen angemessenen Mindestabstand von Bauten und An-
lagen gegenüber dem Waldrand vorzuschreiben. Hierzu setzt der Zonenplan 
im Bauzonengebiet Waldabstandslinien fest. Diese sind in einem Abstand von 
30 m von der Waldgrenze zu ziehen; bei kleinen Waldparzellen oder bei be-
sonderen örtlichen Verhältnissen können sie näher an oder weiter von der 
Waldgrenze gezogen werden (§ 66 Planungs- und Baugesetz, PBG, 
LS 700.1). Zu den besonderen örtlichen Verhältnissen zählen namentlich to-
pographische Verhältnisse sowie bestehende Gebäude. 
 
Der Bund verlangt gewöhnlich einen Mindestabstand von 15 m, im Gebirge 
und in den Bauzonen werden aber auch 10 m toleriert. Das Verwaltungsge-
richt hat einen Waldabstand von weniger als 10 m wiederholt als ungenügend 
bezeichnet (zuletzt VB.2006.00070). 
 
Oberirdische Gebäude dürfen die im Zonenplan festgelegte Waldabstandsli-
nie nicht überschreiten, jedoch dürfen offene nicht abgestützte Balkone ohne 
Rücksicht auf ihre Länge 2 m tief in den Abstandsbereich hineinragen (§ 262 
PBG). 
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Mit den Waldabstandsvorschriften werden gesundheits- und forstpolizeiliche 
sowie landschaftsschützerische Ziele verfolgt. 
 
Das Mass der zulässigen baulichen Ausnützung eines Grundstücks bezieht sich 
auf die Fläche des Grundstücks. Hierbei ist jedoch nicht in jedem Fall die ge-
samte Fläche des Grundstücks massgebend. Vielmehr können Teilflächen des 
Grundstücks ausser Betracht fallen. Namentlich sind nach § 259 Abs. 2 PBG 
Waldabstandsflächen von der anrechenbaren Grundstückfläche abzuziehen, 
soweit sie mehr als 15 m hinter der Waldabstandslinie liegen. Der Kantonsrat 
beschloss am 8. Juni 2015, dem Konkordat über die interkantonale Vereinba-
rung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) nicht beizutreten. Am 
1. März 2017 trat eine Änderungsvorlage zum PBG in Kraft, welche faktisch in 
vielen Bereichen einen Nachvollzug der IVHB darstellt. Demnach werden 
Waldabstandsflächen auch dann angerechnet, wenn sie mehr als 15 m hinter 
der Waldabstandslinie liegen. Die Änderung bedarf jedoch noch einer ent-
sprechenden Revision der Bau- und Zonenordnung. 
 
Kommen bestehende Gebäude oder Teile davon im Zuge einer Neufestset-
zung von Waldabstandslinien innerhalb des Waldabstands zu liegen, so kön-
nen sie weiterhin genutzt werden (Besitzstandsgarantie). Umbauten, Erweite-
rungen und Nutzungsänderungen sind nur dann zulässig, wenn keine über-
wiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen (§ 357 PBG). Werden diese 
Gebäude durch Brand oder andere Katastrophen ganz oder teilweise zerstört, 
können sie wiederaufgebaut werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen 
Interessen entgegenstehen (Brandstattrecht). Ersatzbauten haben dem zerstör-
ten Gebäude hinsichtlich Art, Umfang und Lage zu entsprechen, sofern nicht 
durch eine Änderung eine Verbesserung des bisherigen Zustandes herbeige-
führt wird (§ 307 PBG). 
 
 
AAnnllaassss  ffüürr  TTeeiillrreevviissiioonn  WWaallddaabbssttaannddsslliinniieenn  
 
Die Waldgrenzen wurden mit RRB 2295/1997 festgesetzt. Basis hierfür bilden 
die Waldgrenzenpläne 6.131.11.01 - .13. Die Waldabstandslinien wurden 
mit RRB 3963/1986 festgesetzt. 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Überbauung mehrerer Grundstücke 
wurden Lücken in den Waldabstandslinien festgestellt. Das PBG enthielt ur-
sprünglich in § 66 Abs. 3 eine Bestimmung, welche den Gemeinden die Kom-
petenz erteilte, bei kleinen, einzelnen Waldparzellen auf die Festsetzung einer 
Abstandslinie zu verzichten. Dieser Absatz wurde bei der Revision des PBG 
1991 ersatzlos gestrichen. 
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Teilrevision 2016 
 
Mit Beschluss Nr. 156 vom 25. August 2015 erteilte der Gemeinderat dem 
Ortsplaner (PLANAR AG für Raumentwicklung) den Auftrag zur Erarbeitung ei-
ner Teilrevision der Nutzungsplanung mit dem Zweck, die noch fehlenden 
Waldabstandslinien sowie den Aussichtsschutz festzusetzen.  
 
Die Waldgrenzenpläne wurden am 30. Oktober 2015 von der kantonalen 
Baudirektion festgesetzt. Sie sind gemäss Bescheinigung des kantonalen Bau-
rekursgerichts vom 21. Dezember 2015 unangefochten in Rechtskraft erwach-
sen. Somit lag die Grundlage für die Festlegung der Waldabstandslinien vor, 
und die Teilrevision konnte durchgeführt werden. 
 
Mit Beschluss vom 1. Juni 2016 stimmte die Gemeindeversammlung der Teil-
revision zu. Die kantonale Baudirektion genehmigte diese am 31. August 
2016. Gegen die Festsetzung sind drei Rechtsmittel eingereicht worden. 
Nachdem zwei Rekurrenten den Rekurs beim Baurekursgericht zurückgezogen 
haben, trat die Teilrevision Nutzungsplanung (BZO) Waldabstandslinien / Aus-
sichtsschutz - mit Ausnahme der Waldabstandslinie In der Weid -  am 20. Mai 
2017 in Kraft. Nachdem auch der dritte Rekurrent seinen Rekurs zurückgezo-
gen hatte, trat die Waldabstandslinie In der Weid am 17. November 2017 in 
Kraft. 
 
Vorliegende Teilrevision 
 
In Zusammenhang mit einem Baugesuch im Gebiet Massholderenstrasse wur-
de erkannt, dass auf gewissen Parzellen weiterhin noch keine Waldabstandsli-
nien festgesetzt sind. Faktisch erfüllt dadurch dieses Grundstück noch nicht die 
für neue Bauten und Anlagen notwendige Baureife gemäss § 234 PBG. Die 
Gemeinde ist in der Pflicht, die notwendigen planungsrechtlichen Festlegun-
gen nachzuholen, was zusammen mit der Teilrevision des Kernzonenplans Sel-
lenbüren nun erfolgen soll. 
 
Anlässlich einer ersten Prüfung stellte der Gemeindeingenieur fest, dass an 
folgenden weiteren Orten weitere Lücken in den Waldabstandslinien bestehen: 
- südlich entlang des Langfurenbachs 
- bei der Sportanlage Chilchbreiten 
 
Der Gemeinderat erteilte PLANAR AG für Raumentwicklung mit Beschluss 
Nr. 185 vom 26. September 2017 den Auftrag zur Erarbeitung einer weiteren 
Teilrevision der Nutzungsplanung mit dem Zweck, die oben erwähnten Wald-
abstandslinien festzusetzen. Grundsätzlich werden in der aktuellen Teilrevision 
keine Anpassungen an den bestehenden Waldabstandslinien vorgenommen, 
sondern nur die fehlenden ergänzt; Eine gesamtheitliche Überprüfung aller be-
stehenden und die Anpassung der heute zum Teil nicht mehr zweckmässigen 
Waldabstandslinien soll im Rahmen einer nächsten Revision erfolgen. 
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KKeerrnnzzoonneennppllaann  SSeelllleennbbüürreenn  
 
Im Rahmen der letzten Ortsplanungsrevision (2010) war die Zuteilung der 
Gebäude in den Kernzonenplänen nicht systematisch überprüft worden. Am 
19. Dezember 2017 ging ein Gesuch des Eigentümers der Liegenschaft Kat. 
Nr. 934 (Vers. Nr. 81), beim Gemeinderat ein, welches die Anpassung des 
Kernzonenplans mit Streichung der Kegelbahn (Anbaute an Vers. Nr. 81) als 
privilegiertes Gebäude forderte. Der Gemeinderat hat dieses Anliegen geprüft 
und daraufhin beschlossen, diese Anpassung zusammen mit der anstehenden 
Revision der Waldabstandslinien vorzunehmen. 
 
Gegen die Anpassung des Kernzonenplans Sellenbüren gingen während der 
öffentlichen Auflage vom 16. September 2019 bis 15. November 2019 sie-
ben weitestgehend gleichlautende Einwände ein. Der Gemeinderat hat sich 
eingehend mit den Einwendungen auseinandergesetzt und sieht davon ab, die 
Kernzonenplanrevision zusammen mit der Festlegung der Waldabstandslinien 
der Gemeindeversammlung zu beantragen. Damit möchte der Gemeinderat 
u. a. den Vorwürfen entgegentreten, dass es sich bei der Kernzonenplanrevisi-
on um eine Bevorzugung von Partikularinteressen eines einzelnen Grundei-
gentümers handelt. Die aktuelle Bau- und Zonenordnung wurde von der Ge-
meindeversammlung im Jahr 2010 festgesetzt (Inkraftsetzung 2012). Gestützt 
auf den Grundsatz der Planbeständigkeit (Art. 21 Abs. 2 RPG) und dem Inte-
resse an Rechtssicherheit soll darauf verzichtet werden, einzelne Korrekturen 
ohne weitergehende Prüfung der Nutzungsplanung vorzunehmen. Anpassun-
gen von Kern- und Wohnzonen sollen im Rahmen von grösseren (Total-) 
Revisionen von Nutzungsplanungen vollzogen werden. Der Kernzonenplan 
Sellenbüren soll somit anlässlich einer Totalrevision der Bau- und Zonenord-
nung überprüft und allenfalls angepasst werden. 
 
 
FFeessttlleegguunnggeenn  
 
Langfurenbach 
Entlang des Langfurenbachs wurden im Jahr 1986 mit RRB Nr. 3963 für die 
Bauzonen nördlich des Waldes Waldabstandlinien von 15 m definiert, welche 
unverändert bleiben. Neu werden auch für die südlich angrenzenden Grund-
stücke Waldabstandslinien in einer Entfernung von 20 m zur Waldgrenze fest-
gelegt. Dieser Abstand orientiert sich an der Baubewilligung von 1985, wo ein 
Waldabstand von 20 m gemäss § 18 der damals gültigen BZO (von 1971) 
gefordert wird. 
 
Zwar handelt es sich hierbei um eine Reduktion des gemäss § 66 Abs. 2 PBG, 
erster Halbsatz vorgesehenen, regelhaften Waldabstands von 30 m. Der zwei-
te Halbsatz von § 66 Abs. 2 PBG hält jedoch fest, dass die Waldabstandsli-
nien bei besonderen örtlichen Verhältnissen näher an die Waldgrenze gezo-
gen werden können. Hier liegen solche besonderen örtlichen Verhältnisse vor, 
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denn es ist im öffentlichen Interesse, heutige Bebauung nicht ins Widerrecht zu 
setzen und die Bebaubarkeit der Parzellen weiterhin zu gewährleisten. Die drei 
an den Wald grenzenden Gebäude(-teile) dieser Arealüberbauung halten die-
sen Mindestabstand von 20 m heute ein. Die entsprechenden Parzellen könn-
ten aufgrund der bestehenden Parzellenstruktur bei einem grösseren Waldab-
stand nicht mehr bebaut werden. Dies wäre unverhältnismässig. 
 
Chilchbreiten 
Innerhalb der Erholungszone Sport Chilchbreiten (Kat. Nr. 1526) besteht eine 
Waldabstandslinie gegenüber dem westlich angrenzenden Wald. Neu wird 
auch gegenüber dem kleinen Waldstück rund um den Loomattbach ein Wald-
abstand von 30 m festgelegt. Dabei sind keine Gebäude, sondern lediglich 
die Kantonsstrasse sowie der Parkplatz des Tennisplatzes Chilchbreiten betrof-
fen. Diese Nutzung ist weiterhin zulässig, lediglich der Neubau oberirdischer 
Gebäude ist nicht erlaubt. 
 
Hüttenrain/Massholderenstrasse 
Die Grundstücke Hüttenrain 4, 6, 8 und 12 sowie Massholderenstrasse 7, 9 
und 19 grenzen an ein kleines Waldstück, es bestehen aber noch keine Wald-
abstandslinien. Die Liegenschaften Hüttenrain 4, 6 und 8 (Kat. Nrn. 367, 370, 
371 und 372) sind Teil eines damals als "Quartierplan" bezeichneten Plan-
werks aus dem Jahre 1978. Für die anderen Gebäude nördlich des Hütten-
rains im Perimeter dieses Plans waren die Waldabstandslinien seinerzeit auf 
die bestehenden Gebäudefassaden festgelegt worden. Dementsprechend 
werden die Waldabstandslinien für diese Parzellen auch auf die bestehenden 
Fassaden gelegt und weisen einen Abstand von rund 18.5 m auf. Die Bebau-
barkeit der Parzellen wird gewahrt, ein näheres Bauen an den an diesem 
Standort sehr steilen Waldhang wird aber verhindert. Für die unbebauten Par-
zellen Kat. Nrn. 364, 365 und 366 wird ein Abstand von 15 m gewählt, um 
zumindest auf gewissen Parzellen noch kleine Bauten wie z.B. eine Garage zu 
ermöglichen. 
 
Die beiden Parzellen Kat. Nr. 376 und 377 befinden sich in der Quartierer-
haltungszone Massholderen QB, die die Erhaltung, die zeitgemässe Erneue-
rung und Ergänzung der nach einheitlichen Grundsätzen entstanden Über-
bauung bezweckt (Ziffer 4 BZO). Die Siedlungsstruktur wird im Wesentlichen 
definiert durch Grösse, Form, Stellung und äussere Erscheinung der Bauten, 
die Geschosszahl sowie Anordnung und Ausgestaltung der Frei- und Grün-
räume. Die bestehende Gebäudefassade (Vers. Nr. 699 und 700) liegt mit ei-
nem Abstand von 15 m bis 10 m (ein einziger Punkt) zur Waldgrenze und 
wurde 1964 so bewilligt. Die Festlegung der Waldabstandslinien auf der Ge-
bäudefassade mit einer punktuellen Annäherung an 10 m ist im Sinn der 
Quartiererhaltungszone gerechtfertigt. Nur so ist es möglich, eine Weiterent-
wicklung im Sinn der Ziele dieser Zone zu ermöglichen. Zudem bleibt die Par-
zelle Kat. Nr. 377 bebaubar. Die vierteilige Parzellenstruktur sowie die Eigen-
tumsverhältnisse zeigen zudem, dass bei einem allfälligen Ersatzneubau eine 
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Verschiebung aufgrund einer grösseren Waldabstandslinie unrealistisch und 
nicht zweckmässig ist. Die Erstellung eines Ersatzbaus muss gemäss Ziffer 4.5 
BZO gesichert sein, um das Erscheinungsbild zu wahren. 
 
Auch hier liegen also besondere örtliche Verhältnisse vor, wo eine Reduktion 
des gemäss § 66 Abs. 2 PBG, erster Halbsatz vorgesehenen werden kann. Es 
ist im öffentlichen Interesse, heutige Bebauung nicht ins Widerrecht zu setzen 
und die Bebaubarkeit der Parzellen weiterhin zu gewährleisten. 
 
Die Parzelle Kat. Nr. 384 befindet sich in der zweigeschossigen Wohnzone. 
Das bestehende Gebäude Vers. Nr. 94 steht heute näher als 10 m vom Wald 
entfernt. Bei der Festlegung des Waldabstandes sollen diese besonderen örtli-
chen Verhältnisse berücksichtigt und die Bebaubarkeit der Parzelle weiterhin 
gewährleistet werden. Mit einem Waldabstand von 15 m wird die Überbau-
barkeit der Parzelle zwar eingeschränkt, ist aber aufgrund der Grösse der Par-
zelle grundsätzlich noch gegeben. Es ist daher vertretbar und zweckmässig, die 
Waldabstandslinie auf 15 m festzulegen. 
 
 
AAbbllaauuff  ddeerr  PPllaannuunngg  
 
Mit GRB Nr. 185 vom 26. September 2017 wurde der Ortsplaner beauftragt, 
in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeingenieur und dem Geometer die er-
forderliche Teilrevision der Nutzungsplanung zu erarbeiten. Die PLANAR AG 
für Raumentwicklung erarbeitete in Absprache mit der Gemeinde einen Ent-
wurf für die zu ergänzenden Waldabstandslinien (Teilpläne und Planungsbe-
richt) sowie für den Kernzonenplan Sellenbüren. Im ersten Entwurf wurden 
auch noch Waldabstandslinien rund um den Loomattbach festgelegt. Im Rah-
men der Vorprüfung hat sich aber gezeigt, dass hier bereits Waldabstandsli-
nien bestehen, welche im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen (ÖREB) aber fälschlicherweise als Gewässerabstandslinien auf-
geführt waren. 
 
Die Bau- und Planungskommission empfahl am 4. April 2018 dem Gemein-
derat die Revision der Waldabstandslinien Langfurenbach / Loomattbach / 
Hüttenrain; hingegen lehnte sie die Anpassung des Kernzonenplanes Sellenbü-
ren ab. Der Gemeinderat verabschiedete mit GRB Nr. 81 vom 8. Mai 2018 
die Unterlagen zuhanden der Vorprüfung durch die Baudirektion Kanton Zü-
rich, Amt für Raumentwicklung. Das Auflage- und Anhörungsverfahrens soll 
erst nach Eingang und Bearbeitung des Vorprüfungsberichts der Baudirektion 
Kanton Zürich durchgeführt werden. 
 
Die Vorlage wurde beim Amt für Raumentwicklung (ARE) vorgeprüft. Der Vor-
prüfungsbericht (ARE Nr. 18-0685) datiert vom 22. Februar 2019: Die An-
passung des Kernzonenplans Sellenbüren wurde vom ARE als nachvollziehbar 
beurteilt und gutgeheissen. Betreffend der Waldabstandslinien ergaben sich 
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noch offene Fragen hinsichtlich Abstimmung mit anderen Abstandslinien (Ge-
wässerabstandslinie im Bereich Loomattbach) und der verschiedentlichen Un-
terschreitungen des in der Regel geforderten Waldabstandes von 30 m ge-
mäss § 66 PBG. 
 
Anpassungen wurden mit dem zuständigen Kreisförster und einem Rechtsver-
treter der Sektion Forstrecht und Dienste des Amtes für Landschaft und Natur 
am 17. April 2019 in einer Arbeitssitzung besprochen. Dem Grundsatz nach, 
keine bestehenden Waldabstandslinien im Rahmen der aktuellen Teilrevision 
anzupassen, sondern nur fehlende festzulegen, wurden die Waldabstandsli-
nien im Gebiet Loomattbach aus der Vorlage gelöscht – diese sind in einem 
Plan mit Wald- und Gewässerabstandslinien aus dem Jahr 1986 nämlich 
schon rechtskräftig festgesetzt. Die Korrekturen im ÖREB, von Gewässerlinie 
zur Waldabstandslinie, wurde mit der zuständigen katasterbewirtschaftenden 
Organisation vorgenommen. Des Weiteren wurde der Forderung nach weni-
ger Unterschreitungen des regulären Waldabstandes von 30 m nachgekom-
men und die Waldabstände nur soweit reduziert, dass die Bebaubarkeit nicht 
unverhältnismässig eingeschränkt, bzw. weiterhin gegeben ist. 
 
Die Bau- und Planungskommission hat an der Sitzung vom 21. August 2019 
Einsicht in angepassten Unterlagen genommen. Der Gemeinderat hat an-
schliessend mit Beschluss Nr. 163 vom 2. September 2019 das Auflage- und 
Anhörungsverfahren gemäss § 7 PBG in der Zeit vom 16. September 2019 bis 
15. November 2019 eingeleitet. 
 
Während dieser Zeit gingen sieben weitestgehend gleichlautende Einwendun-
gen ein, die sich alle auf die Änderung des Kernzonenplans Sellenbüren bezo-
gen. Die Einwendungen wurden berücksichtigt. Diesbezüglich wird auf die 
Ausführungen unter Kapital "Kernzonenplan Sellenbüren" verwiesen. 
 
Zudem haben sich die folgenden Nachbargemeinden zur Vorlage geäussert: 
Die Stadt Adliswil, die Gemeinde Aeugst am Albis, die Stadt Affoltern am Al-
bis, die Gemeinden Birmensdorf, Bonstetten, Hedingen, Langnau am Albis 
und Wettswil am Albis sowie die Stadt Zürich halten fest, dass die Vorlage kei-
ne Ihrer Interessen tangieren und erheben keine Einwendungen bzw. erklären 
den Verzicht auf eine Stellungnahme. 
 
Ebenso hält der übergeordnete Planungsträger, die Zürcher Planungsgruppe 
Knonaueramt (ZPK) fest, dass die Vorlage keine ihrer Interessen tangiert und 
stellt keine Änderungsanträge. 
 
Die überarbeitete Vorlage soll vom Gemeinderat zuhanden der Gemeindever-
sammlung vom 2. Dezember 2020 verabschiedet werden. 
 
Alle anderen Pläne und Festlegungen der Bau- und Zonenordnung (BZO 
2010) erfahren keine Anpassungen und bleiben unverändert gültig. 
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Gemäss Art. 23 lit. c) Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung für 
die Festsetzung und die Änderung der Bau- und Zonenordnung zuständig. Die 
Baudirektion Kanton Zürich ist Genehmigungsinstanz. 
 
Der Gemeinderat ersucht die Gemeindeversammlung, der Revisionsvorlage 
zuzustimmen. 
 
 
 

 
PPllaann  MM  11::11''000000  WWaallddaabbssttaannddsslliinniieenn  
PPllaannuunnggssbbeerriicchhtt  nnaacchh  AArrtt..  4477  RRPPVV  

 

PDF-Dateien: wwwwww..ssttaalllliikkoonn..cchh//ggeemmeeiinnddeevveerrssaammmmlluunngg 
 

 
 

 
 
 
 
 

AAbbsscchhiieedd  ddeerr  RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunnggsskkoommmmiissssiioonn  
 
Erwägung 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft materiell und finanziell 
geprüft und in Ordnung befunden. 
 
Abschied 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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WWaallddaabbssttaannddsslliinniieenn  ––  AAuusssscchhnniitttt  LLaannggffuurreennbbaacchh  mmiitt  LLeeggeennddee  

 
 
 

AAllllee  PPlläännee  ssiinndd  nniicchhtt  mmaassssssttaabbggeettrreeuu  
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WWaallddaabbssttaannddsslliinniieenn  ––  AAuusssscchhnniitttt  CChhiillcchhbbrreeiitteenn  

 
  

WWaallddaabbssttaannddsslliinniieenn  ––  AAuusssscchhnniitttt  MMaasssshhoollddeerreennssttrraassssee  //  HHüütttteennrraaiinn  
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4. Projekt Dorfzentrum Stallikon 

Eventualverbindlichkeit Fr. 420'000.-- 
 
 
  AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 
lit. d) Ziffer 9 Gemeindeordnung zu beschliessen: 

 
1. Im Zusammenhang mit dem Projekt Dorfzentrum Stallikon wird für die 

Projektierungsleistungen gemäss Ziffer 5 Absichtserklärung (Letter of 
Intent) eine Eventualverbindlichkeit von Fr. 420‘000.-- (inkl. MwSt.) als 
Kostendach bewilligt. 

 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

  
 BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  

 
Die Gemeinde Stallikon ist Eigentümerin von mehreren Grundstücken in der 
Grössenordnung von rund 5'400 m2 im Dorfzentrum. Sie beabsichtigt, das 
Dorfzentrum aufzuwerten und generationendurchmischtes, preisgünstiges 
Wohnen sowie Alterswohnungen zu realisieren. Die Areale sollen zu diesem 
Zweck an einen gemeinnützigen Bauträger verkauft oder im Baurecht abge-
geben werden. Gemäss einer indikativen Schätzung der Wohnbaugenossen-
schaften Zürich (wbg zürich) können auf dem Areal rund 55 Wohnungen 
erstellt werden. Davon müssen gemäss baurechtlicher Vorschriften (Zone für 
öffentliche Bauten) mindestens 15 Alterswohnungen erstellt werden, die ihrem 
Zweck entsprechend genutzt werden. Um einen geeigneten gemeinnützigen 
Bauträger zu finden, führte die Gemeinde mit Unterstützung von wbg zürich 
einen Evaluationsprozess durch. Die interessierten Bauträger bewarben sich im 
Frühjahr 2020 mit einer groben Nutzungskonzeption, aus der die Nutzungs-
absichten, der Betrieb und die wichtigsten Kennzahlen (Erstellungskosten, 
Mieten, Anteilsscheine, usw.) ersichtlich waren. Aus dem Verfahren ist die 
GGeennoosssseennsscchhaafftt  HHooffggaarrtteenn  ((ggeehhoo)) aus Zürich erfolgreich hervorgegangen. 
 
Die Sozialvorsteherin und der Hochbauvorsteher (Projektleitung Gemeinderat) 
sind überzeugt, wie gut die Bewerbungsunterlagen der Genossenschaft 
Hofgarten die Vision für das Dorfzentrum Stallikon aufgenommen hat. Das 
geho-Projekt "Landgarten" ist konzipiert als Generationenprojekt mit sozialer 
Durchmischung, bei welchem alle Interessierten ihren Platz finden. Kleine, 
mittlere und grosse Wohnungen kombiniert mit Alterswohnungen und 
entsprechender Infrastruktur wie z. B. Spitex und einem Gemeinschaftsraum. 
Die Wohnzonen sind verbunden mit einem attraktiven Spazierweg, auf 
welchem sich Jung und Alt für einen Schwatz, fürs Herumtoben oder zum 
Zusammensein im Grünen begegnen. Kinder werden das feinmaschige 
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Wegnetz, welches die unterschiedlichen Teile des Dorfes verbindet, als 
Spielplatz in Beschlag nehmen. Seniorinnen und Senioren werden dem 
Treiben gelassen zusehen. Berufstätige werden von einer guten ÖV-Anbindung 
zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt Zürich profitieren. Am Wochenende wird 
man sich im Café entspannen, Besorgungen machen oder zusammen ein Fest 
feiern können, wofür der Dorfplatz hervorragend geeignet ist.  
 
Zone A und B: Auf dem höher gelegenen Niveau der Kernzone sind Flächen 
für generationendurchmischtes Wohnen vorgesehen. Beim Dorfplatz in der 
Zone A befindet sich auch der vielseitig nutzbare Gemeinschaftsraum für Jung 
und Alt. In den auf den Parzellengrenzen zur Reppischtalstrasse hin platzierten 
Bauten sind zudem öffentliche Nutzungen auf dem tiefer liegenden 
Strassenniveau geplant, welche zur Miete bereitgestellt werden können. Diesen 
strassenbegleitenden Neubauten mit Aussenräumen kommt eine Binde-
gliedfunktion zwischen Strassenniveau und dem erhöhten Dorfzentrum zu. 
 

Zone C und D: In dieser Zone sind Alterswohnungen mit öffentlichen Dienst-
leistungen im Gesundheitsbereich (Spitex, usw.) geplant. 
 
Der Gemeinderat steht hinter der Projektplanung "Landgarten" und beab-
sichtigt, die Projektentwicklung partnerschaftlich mit der geho voranzutreiben 
und das Land mit rechtskräftigem Gestaltungsplan an diese zu veräussern 
(Grundstücke in der Kernzone) bzw. im Baurecht abzugeben (Grundstücke in 
der Zone für öffentliche Bauten). Der Gemeinderat hat für die Überbauung ein 
Augenmerk auf das preisgünstige Wohnen, den Bau von Alterswohnungen 
sowie eine bauverträgliche Überbauung im Dorfzentrum gelegt. Unter diesen 
Voraussetzungen erwartet er ein realistischer Landpreis von Fr. 1'000.--/m2 
(Kernzone) bzw. Fr. 450.--/m2 (Zone für öffentliche Bauten). Die wbg zürich 
hat er mit der fachlichen Verfahrensbegleitung beauftragt. 
 
EEvveennttuuaallvveerrppfflliicchhttuunngg  ssttaatttt  FFiinnaannzziieerruunngg  dduurrcchh  ddiiee  GGeemmeeiinnddee  
 

Für die Projektierungsschritte bis zur Festsetzung des Gestaltungsplanes durch 
die Gemeindeversammlung (geplant 2023) werden externe Dienstleistungen 
für die Testplanung, das Konkurrenzverfahren, die Überarbeitung Studien-
auftrag und für die Erstellung des Gestaltungsplanes im Gesamtbetrag von ca. 
Fr. 390'000.--, exkl. MwSt, nötig sein. Damit die Gemeinde nicht diese 
Projektierungsleistungen selber bezahlen muss, hat sich die geho bereit erklärt, 
diese Kosten vorzufinanzieren. Die Gemeinde soll dafür im Rahmen einer 
Eventualverbindlichkeit die Kosten erst dann übernehmen, wenn aus nicht von 
der geho zu vertretenden Umständen der Verkauf der Grundstücke, bzw. der 
Einräumung des Baurechts nicht erfolgt sowie aus Gründen, auf welche die 
geho keinen Einfluss hat (wie z. B. Ablehnung des Gestaltungsplanes durch 
die Gemeindeversammlung). Das Kostendach beträgt somit Fr. 420'000.--, 
inkl. MwSt. Die geho schliesst mit der politischen Gemeinde, vertreten durch 
den Gemeinderat, eine partnerschaftliche Absichtserklärung ab (Letter of 
Intent). Darin sind gewisse Rahmenbedingungen sowie die Eventualverbind-
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lichkeit festgesetzt. In den Schlussbestimmungen ist ersichtlich, dass Ziffer 2 
(Projektierung durch geho), Ziffer 5 (Vergütungsregelung betreffend die 
Projektierungsleistungen der geho durch eine Eventualverbindlichkeit) und 
Ziffer 6 (Schlussbestimmungen) rechtsverbindlich vereinbart werden. 
 
Somit beschliesst die Gemeindeversammlung formell über die Eventual-
verbindlichkeit gemäss Ziffer 5 der Absichtserklärung von Fr. 420'000.--, inkl. 
MwSt, als Kostendach, ab. Über den Verkaufsvertrag und die Landvergabe im 
Baurecht sowie über die Festsetzung des Gestaltungsplanes wird die 
Gemeindeversammlung zu einem späteren Zeitpunkt Beschluss fassen (geplant 
2023). 
 
Der Gemeinderat ist vom Projekt der Genossenschaft Hofgarten "Landgarten" 
in hohem Masse überzeugt und ersucht die Gemeindeversammlung, der 
Eventualverbindlichkeit für die Projektierungsleistungen bis zur Festsetzung des 
Gestaltungsplanes gemäss Ziffer 5 der Absichtserklärung zwischen der 
Genossenschaft Hofgarten und dem Gemeinderat Stallikon zuzustimmen. 
 
 

Begriff "Eventualverbindlichkeiten" 
 

Eventualverbindlichkeiten stellen mögliche Verbindlichkeiten aus einem Ereignis dar, 
wobei die Existenz der Verbindlichkeit erst durch ein zukünftiges Ereignis bestätigt 
werden muss. Im Gegensatz zu den Rückstellungen besteht bei den Eventual-
verbindlichkeiten eine grössere Unsicherheit bezüglich des Eintritts der Verpflichtung 
und deren Höhe. Eventualverbindlichkeiten sind demnach Tatbestände, aus denen 
sich in Zukunft eine wesentliche Verbindlichkeit für die Gemeinde gegenüber Dritten 
ergeben kann. Zu den Eventualverbindlichkeiten zählen z. B. Bürgschaften, Defizit-
garantien, Solidarhaftungen oder andere klassische Sachverhalte mit Eventual-
charakter wie potenzielle Altlasten, Konventionalstrafen oder Prozessrisiken. Als 
Eventualverbindlichkeit ist auch der anteilsmässige versicherungstechnische Fehl-
betrag an der Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung zu behandeln. Die Eventualver-
bindlichkeiten sind im Gewährleistungsspiegel im Anhang der Jahresrechnung auszu-
weisen und zu erläutern. 
 

 
 

AAbbsscchhiieedd  ddeerr  RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunnggsskkoommmmiissssiioonn  
 
Erwägung 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Projekt "Landgarten" zur Realisie-
rung eines Dorfzentrums in Stallikon materiell und finanziell geprüft und erach-
tet eine maximale Eventualverbindlichkeit von Fr. 420'000.-- als verhältnis-
mässig. 
 
Abschied 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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AAbbssiicchhttsseerrkklläärruunngg  ((LLeetttteerr  ooff  iinntteenntt))  

AAnnhhäännggee  ((AA  bbiiss  EE))  
 

PDF-Dateien: wwwwww..ssttaalllliikkoonn..cchh//ggeemmeeiinnddeevveerrssaammmmlluunngg 
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Genossenschaft Hofgarten 
Maneggplatz. 34  
8041 Zürich 
Telefon 044 350 09 23 
info@geho.ch 
www.geho.ch

1/9

Absichtserklärung (Letter of Intent) Entwurf, Stand 25.09.2020

Projekt Dorfzentrum Stallikon:
Planung „Landgarten“ durch die Genossenschaft 
Hofgarten (geho)

zwischen der 

Gemeinde Stallikon, Reppischtalstrasse 53, 8143 Stallikon ZH, vertreten durch den 
Gemeinderat (nachfolgend als Gemeinde bezeichnet).

und der

Genossenschaft Hofgarten (geho), Maneggplatz 34, 8041 Zürich, vertreten durch den 
Vorstand (nachfolgend als geho bezeichnet)

betreffend

- Testplanung, Konkurrenzverfahren und Gestaltungsplan
- Landverkauf und Landvergabe im Baurecht von Grundstücken
- Sicherstellung Planungsleistungen Dritter durch Eventualkredit

1. Ausgangslage

Die Gemeinde ist Eigentümerin der Parzellen Kat.-Nrn. 557, 558, 784, 2278, 2279, 2280, 
781 und 528 in Stallikon. Auf diesen Grundstücken soll das Bauprojekt Dorfzentrum 
Stallikon realisiert und die Gemeinde-Attraktivität durch neue Angebote unter den 
Stichworten «preisgünstiges Wohnen», «Generationenwohnen» und «Wohnen im Alter» 
deutlich verbessert werden. In der Kernzone sollen rund 40 Wohneinheiten und in der 
öffentlichen Zone ca. 15 oder mehr Alterswohnungen entstehen.

Die Gemeinde beabsichtigt, das genannte Areal im Baurecht an die geho abzugeben
(Grundstücke Kat.-Nrn. 781 und eventuell 528) respektive zu verkaufen (Grundstücke Kat.-
Nrn. 558, 784, 2278, 2279 sowie Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 557 und 2280). Um auf 
die künftige Nutzung des Areals Einfluss nehmen zu können, wird der geho von der 
Gemeinde als Eigentümerin des Areals ein Leistungsauftrag (gemäss Anhang B) erteilt.
Damit kann so bald wie möglich eine attraktive Wohn- und Begegnungszone im 
Dorfzentrum realisiert werden. 
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Die geho wird in einem ersten Schritt die Gesamtplanung des rot markierten Perimeters 
(siehe unten) übernehmen, im Hinblick auf die geplante spätere Realisierung und den 
Betrieb der Wohnnutzungen.

Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Die Interessen der Gemeinde und der benachbarten Grundeigentümer
- Die parallel laufende Schulraumplanung 
- Die Schaffung eines öffentlich zugänglichen Dorfplatzes mit angelagerten 

öffentlichen Nutzungen

Vor diesem Hintergrund schliessen die Parteien die folgende Vereinbarung ab:

2. Projektentwicklung

Die geho verpflichtet sich, für das geplante Bauvorhaben die folgenden
Projektierungsschritte auszuführen:

- Testplanung
- Qualifiziertes Konkurrenzverfahren zur Erlangung eines Bau-/Richtprojektes
- Erarbeitung des Gestaltungsplans (bei Bedarf inkl. Überarbeitung des 

Richtprojekts)

Diese Projektierungsschritte werden auf der Basis der Vorgaben in den Anhänge A bis E
abgewickelt.

Dabei ist das folgende grobe Terminprogramm bis zur Bauvollendung vorgesehen:
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Die geho erarbeitet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den von dieser eingesetzten 
Fachspezialisten die Zielvorgabe für das geplante Bauvorhaben und gründet eine 
Planungskommission (Organigramm in Anhang E). Die Planungskommission strukturiert 
Inhalte und Abläufe und definiert ein Projekthandbuch, in dem die Verantwortlichkeiten, 
Massnahmen und Kompetenzen für das gesamte Bauvorhaben geregelt werden. 

Die Planungskommission ist verantwortlich für die Koordination des Projektes. Sie leitet die 
Schnittstellen zu sämtlichen Projektbeteiligten, nämlich Gemeinde, benachbarte 
Grundeigentümer, Behörden, PlanerInnen, Betreiber Alterswohnungen und Gewerbe.

3. Landverkauf an die geho

Basierend auf den oben genannten Zielsetzungen hat der Verband 
Wohnbaugenossenschaften Zürich (wbg) einen angemessenen Landpreis hergeleitet. 
Dieser beträgt für die Kernzone CHF 1’000.- /m2 Grundstücksfläche.
Der Landpreis basiert auf der Machbarkeitsstudie und der Wirtschaftlichkeitsprüfung des
wbg Zürich (Anhang D), welcher eine anrechenbare Geschossfläche gemäss § 255 PBG 
von 4'255 m2 inklusive entsprechender Flächen in Dach- und Untergeschossen zu Grunde 
liegt.

Dies betrifft die folgenden Grundstücke:  Kat.-Nrn.  558, 784, 2278, 2279 und Teile der 
Grundstücke Kat.-Nrn. 557 und 2280. 

Die detaillierten Rahmenbedingungen / Parameter der Preiskalkulation für die später vor 
Abschluss des Grundstückkaufvertrages vorzunehmende abschliessende Berechnung des 
Landpreises sind im Anhang A festgelegt.

Auf der Grundlage der bis dato bekannten Fakten ist je nach Ausnützung ein Verkaufspreis 
von voraussichtlich CHF 3,6 bis 4,4 Mio. zu erwarten. 
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Die Voraussetzungen für den Landverkauf an die geho sind: 
- Rechtskräftiger Gestaltungsplan 
- Bewilligung Verträge an der GV der geho
- Genehmigung Landverkauf an die geho durch die Gemeindeversammlung

4. Landvergabe im Baurecht an die geho

Basierend auf den oben genannten Zielsetzungen hat wbg Zürich einen angemessenen 
Landpreis als Grundlage für die Bestimmung des Baurechtszinses hergeleitet. Dieser 
Landpreis beträgt für die Zone für öffentliche Bauten CHF 450.- /m2 Grundstücksfläche.

Der Landpreis basiert auf der Machbarkeitsstudie und der Wirtschaftlichkeitsprüfung des 
wbg Zürich (Anhang D), welcher eine anrechenbare Geschossfläche gemäss § 255 PBG 
von 1'197 m2 für das Grundstück Kat.-Nr. 781 inklusive entsprechender Flächen in Dach-
und Untergeschossen zu Grunde liegt. Umfasst die Baurechtsabgabe beide Grundstücke, 
wird der Landpreis für das Grundstück Kat.-Nr. 528 entsprechend dem Grundstück Kat.-Nr.
781 festgelegt.

Die Landvergabe im Baurecht betrifft die Grundstücke Kat.-Nr. 781 und evtl. Kat.-Nr. 528. 
Die detaillierten Rahmenbedingungen / Parameter der Preiskalkulation für die später vor
Abschluss des Baurechtsvertrages vorzunehmende Festlegung und Berechnung des 
Landpreises und des Baurechtszinses sowie der weiteren wesentlichen Eckdaten des 
Baurechts sind im Anhang A geregelt.

Voraussetzungen für die Vergabe Baurecht an die geho sind:
- Rechtskräftiger Gestaltungsplan 
- Bewilligung Verträge an der GV der geho
- Genehmigung Landverkauf an die geho durch die Gemeindeversammlung
- Genehmigung Einräumung des Baurechts an die geho durch die 

Gemeindeversammlung

5. Sicherstellung Planungsleistungen durch einen Eventualkredit 

Die vorangegangenen Absätze gehen davon aus, dass die geho die in Ziffer 2 definierten 
Projektierungsleistungen nach den anerkannten Regeln der Planung / Baukunde erbringt 
und im Gegenzug der Verkauf sowie die Landvergabe im Baurecht gemäss den Ziffern 3 
und 4 erfolgen kann.

Für den Fall dass die geho an einem beliebigen Punkt des Prozesses aus eigenen Stücken 
(z.B. negativer Entscheid der Generalversammlung der geho) den Landkauf und/oder das 
Baurecht nicht mehr ausüben möchte, hat sie kein Anrecht auf Entschädigung durch die 
Gemeinde.
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Wenn hingegen der Landkauf gemäss Ziff. 3 vorstehend resp. die Einräumung des 
Baurechts gemäss Ziff. 4 vorstehend (zu den in den genannten Ziffern bestimmten 
Konditionen) bis zum 31.12.2030 aus nicht von der geho zu vertretenden Umständen nicht 
erfolgt resp. nicht erfolgen kann, insbesondere aus Gründen, auf welche die geho keinen 
Einfluss hat (z.B. negativer Entscheid der Gemeindeversammlung zum Gestaltungsplan),
so entschädigt die Gemeinde der geho bis zu einem Maximalbetrag von insgesamt CHF 
390'000.00 zzgl. MWST sämtliche Drittkosten (d.h. sämtliche tatsächlichen externen 
Aufwendungen), welche der geho im Rahmen der Projektierung gemäss Ziff. 2 vorstehend 
entstanden sind.

Das genannte Kostendach ist von der Gemeinde auf nachfolgender Grundlage kalkuliert 
worden:

- Testplanung CHF 45'000.-
- Qualifiziertes Konkurrenzverfahren CHF 230'000.-
- Überarbeitung Richtprojekt CHF 35'000.-
- Gestaltungsplan CHF 45'000.-
- Reserve 10% CHF 35'000.-
- Sicherstellung Total exkl. MWST CHF 390'000.-

Diese Kosten sind im Rahmen der Gemeindeversammlung als Eventualkredit für die 
Abgeltung der obengenannten Leistungen zu genehmigen.

Soweit die Gemeinde der geho nach Massgabe der vorliegenden Regelung ein Entgelt für 
die der geho im Rahmen der Projektierung entstandenen Drittkosten leistet, ist die geho
verpflichtet, die Rechte an der entsprechenden Planung auf erstes Verlangen der 
Gemeinde an diese abzutreten.

Soweit ein anderer Bauträger (oder die Gemeinde) die Ergebnisse der 
Projektierungsleistungen der geho für ein Bauprojekt verwendet und weiterbearbeitet, so 
entschädigt er dazu der geho den entstandenen Aufwand im Umfang der von der geho im 
Rahmen der Projektierung gemäss Ziff. 2 erbrachten Eigenleistungen nach effektivem 
Zeitaufwand zu einem Stundenansatz von CHF 175.00 zzgl. allfälliger MWST (wobei die 
Gemeinde einen anderen Bauträger nur dann mit der Weiterbearbeitung des von der geho
erarbeiteten Projekts betrauen wird, wenn sich dieser Dritte gegenüber der Gemeinde 
verpflichtet, die Kosten für die Eigenleistungen der geho gemäss der vorstehenden 
Regelung zu übernehmen).

6. Schlussbestimmungen

Die Parteien anerkennen, dass keine der Parteien aus der vorliegenden Absichtserklärung 
rechtlich durchsetzbare Ansprüche ableiten kann. Dies beruht auf der Tatsache, dass 
verschiedene Details ihrer geplanten Zusammenarbeit heute noch nicht abschliessend 
geregelt werden können und der Landkaufvertrag sowie der Baurechtsvertrag zu ihrer 
Gültigkeit öffentlich beurkundet werden müssen.
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Davon ausgenommen sind die folgenden Regelungen (abschliessende Aufzählung),
welche von den Parteien mit Unterzeichnung des vorliegenden Letter of intent 
rechtsverbindlich vereinbart werden:

- Regelungen in Ziff. 2 (Projektierung durch die geho), 
- Ziff. 5 (Vergütungsregelung betreffend die Projektierungsleistungen der geho)
- Ziff. 6 (Schlussbestimmungen) des vorliegenden Letter of intent.

Dieser Absichtserklärung liegt keine Absicht eines gesellschaftlichen Zusammenschlusses 
(sog. „affectio societatis“ der Parteien zugrunde. Aus den Vereinbarungen und 
gegenseitigen Verpflichtungen werden alle Elemente ausgeschlossen, die zur Gründung 
einer einfachen Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Schweizerischen 
Obligationenrechts (OR) Anlass geben sollten.

Die vorliegende Absichtserklärung untersteht schweizerischem Recht (unter Ausschluss 
des Kollisionsrechts). Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Affoltern am Albis.

Anhänge:
- Anhang A: Rahmenbedingungen Landverkauf und Abgabe im Baurecht
- Anhang B: Ein „Landgarten“ für die Genossenschaft Hofgarten, 

Bewerbungsdossier der geho, 07.09.2020 
- Angang C: Ausschreibung Bauträger, 01.04.2020 von Gemeinde

Stallikon/Planar AG/wbg Zürich
- Anhang D: Nutzungskonzeption und indikative Wirtschaftlichkeitsprüfung, 

04.03.2020 von wbg Zürich
- Anhang E: Organigramm, 24.09.2020

Ort und Datum: …………………………………………………………………………….

Für die Gemeinde Stallikon:

______________________          __________________________
Werner Michel Roberto Brunelli
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Für die Genossenschaft Hofgarten:

----------------------------------- ------------------------------------------
Petr Michalek Milena Ragaz
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